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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. FEUERSTEIN und Kollegen 

haben am 8. Juni 1990 unter der Zahl 5672/J-NR/1990 an 

mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

"Beschäftigungsbewilligung für Tänzerinnen" gerichtet, 

die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Aus welchen Gründen wurde für die Tänzerinnen eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt? 

2. Wer hat die Aufenthaltserlaubnis für die Tänzerinnen 

erteilt und für welche Dauer wurden sie erteilt? 

3. Wurde von den Sicherheitsbehörden Vorarlbergs 

überprüft, inwieweit die Gründe für die Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis weiterhin gegeben sind?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Die Aufenthaltserlaubnis der zum Zeitpunkt der Stellung 

der parlamentarischen Anfrage im Nachtlokal "Tabu" in 

Feldkirch beschäftigt gewesenen zehn Tänzerinnen 
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dominikanischer Staatsangehörigkeit wurde - jeweils in 

der Form eines befristeten österreichischen Wieder

einreisesichtvermerks - von folgenden österreichischen 

Sicherheits behörden erteilt: 

Für vier dominikanische Staatsangehörige, die im 

Zeitpunkt der Sichtvermerkserteilung als 

Tänzerinnen in einer Bar in Villa eh aufgrund der 

vom Arbeitsamt Villach für sie ausgestellten 

Beschäftigungsbewilligungen tätig waren. 

Für drei dominikanische Staatsangehörige, die im 

Zeitpunkt der Sichtvermerkserteilung als 

Tänzerinnen in Zell/See aufgrund der vom 

Arbeitsamt Zell/See für sie ausgestellten 

Beschäftigungsbewilligungen tätig waren. 

Für eine dominikanische Staatsangehörige, die im 

Zeitpunkt der Sichtvermerkserteilung als 

Tänzerin in einem eafe in StraB aufgrund der 

vom Arbeitsamt Leibnitz für sie ausgestellten 

Beschäftigungsbewilligung tätig war. 

Für eine dominikanische Staatsangehörige, für

die eine Beschäftigungsbewilligung des Arbeits

amtes Leoben ausgestellt worden war. 
. / . 
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Für eine dominikanische Staatsangehörige, die im 

Zeitpunkt der Sichtvermerkserteilung als 

Tänzerin in einem Lokal in Ratschendorf aufgrund 

der vom Arbeitsamt Mureck für sie ausgestellten 

Beschäftigungsbewilligung tätig war. 

Zur Frage 3: 

Da keine der zehn dominikanischen Staatsangehörigen bei 

einer Vorarlberger Sicherheits behörde eine Verlängerung 

der Aufenthaltsberechtigung beantragt hat, bestand für 

keine dieser Behörden ein Anlaß zur Überprüfung, 

inwieweit die Gründe für die Erteilung einer Aufent-

ha I ts berechtigung wei terhi n geg eb en waren. Da z u kam, 

daß es nach der wiederholten Kontrolle des Nacht

lokals "Tabu" - jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt -

keine Hinweise für die Ausübung der Prostitution 

in diesem Lokal gegeben hat und das beim Landesgericht 

Feldkirch anhängige Strafverfahren wegen Menschen

handels sich gegen den ehemaligen Geschäftsführer 

des Nachtlokals "Tabu" richtet. 
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